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Angaben zur Vergütungspolitik (Zahlen 2017)  
(gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 
2011)  
  
-    An Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütungen:  
  
  Die Angaben erfolgen für die gesamte Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Geschäftsjahr 

2017.  
  
  Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen direkt von den Investmentfonds 

gezahlte Beträge geleistet.  
  
  Gesamtzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2017:  35  
  Gesamtzahl der Führungskräfte/Risikoträger:  5  
  
  Fixe Vergütung:  EUR  2.471.909,51  
  Variable Vergütung (Boni):  EUR  720.576,20  
  Gesamtsumme Vergütungen an Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleitung):  EUR  3.192.485,71  
  
  davon:    
  
  -  Vergütung an Geschäftsleitung:  EUR  825.438,07  
  -  Vergütung an Führungskräfte - Risikoträger (ohne Geschäftsleitung):  EUR  514.065,61  
  -  Vergütung an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion (ohne Führungskräfte):  EUR  112.621,68  
  -  Vergütung an sonstige Risikoträger:  EUR  0,00  
  -  Vergütung an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtverantwortung in derselben 

Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:  EUR  0,00  
  -  Vergütung an Geschäftsleitung, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion, Risikoträger und 

Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe 
befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger:  EUR  1.452.125,36  

  -  Angaben zu carried interests:    Leermeldung  
  
  
-    Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile:  
  
    Bei der Höhe der variablen Vergütung wird auf das Verhältnis der fixen und variablen 

Bestandteile derart geachtet, dass der Anteil der fixen Komponente genügend hoch ist, dass 
eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch 
ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden kann.  

  
    Insgesamt wird eine variable Vergütung der Höhe nach mit dem fixen Jahresgehalt beschränkt.  
  
    Es muss die gesamte Leistung eines Mitarbeiters und seiner Abteilung zugrunde liegen und bei 

der Bewertung der individuellen Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien sowie 
eventuell vereinbarte Ziele berücksichtigt werden.  

  
    Der Beobachtungszeitraum orientiert sich dabei am Geschäftszyklus der Gesellschaft 

(abgelaufenes Geschäftsjahr). Die Leistungsbewertung des einzelnen Mitarbeiters erfolgt 
jedoch in einem mehrjährigen Rahmen. Mangelnde individuelle Zielerfüllung eines 
Geschäftsjahres kann nicht durch allfällige Übererfüllungen im nächsten und/oder einem 
anderen Geschäftsjahr ausgeglichen werden.  

  
    Variable Vergütungen werden an Mitarbeiter nur ausbezahlt, wenn dies nach der Leistung der 

betreffenden Geschäftsabteilung bzw. der betreffenden Person gerechtfertigt ist.  
  
    Die qualitativen Kriterien umfassen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und die sorgsame Ausführung 

der zu erledigenden Aufgaben. Quantitative Aspekte sind je nach Einsatzbereich 
unterschiedlich. Während im Vertriebsbereich direkte Absatzzahlen relevant sind, kommt es im 
Fondsmanagement vor allem auf die langfristige Volumensentwicklung an.  

  
    Neben der Aufgabenerfüllung für den eigenen Bereich zählen auch Initiativen, inwieweit sich der 

Mitarbeiter über seinen unmittelbaren Abteilungsbereich hinaus für gesamtheitliches und 
unternehmensweit lösungsorientiertes Denken und Handeln einsetzt. Unternehmensweite 
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Zielvorgaben (Ertrag, Marktanteil) werden berücksichtigt.  
  
    Die Rückforderungsmöglichkeit von Bonuszahlungen ist vorgesehen.  
  
    Die Bestimmung, dass die Mitarbeiter auf keine persönlichen Hedging-Strategien oder 

haftungsbezogene Versicherungen zurückgreifen dürfen, um die in den Vergütungsregelungen 
verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen, erscheint nicht anwendbar, da keine 
Mitarbeiter einen versicherbaren Anspruch auf eine variable Vergütung haben.  

  
-    Angabe, wo die Vergütungspolitik eingesehen werden kann:  
  
    Eine Darstellung der Vergütungspolitik finden Sie auf der Homepage der 

Verwaltungsgesellschaft www.securitykag.at  
  
-    Angabe zu Ergebnis der Prüfungen (inkl. aller aufgetretenen Unregelmäßigkeiten) von 

Aufsichtsrat und unabhängiger interner Prüfung (Interne Revision):  
  
    Es hat bei den letzten Prüfungen keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen gegeben.  
  
-    Angabe zu wesentlichen Änderungen an der angenommenen Vergütungspolitik:  
  
    Die letzte Änderung der Vergütungspolitik erfolgte per 1.1.2018.  
  

http://www.securitykag.at/
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Bericht an die Anteilsinhaber  
  
Sehr geehrter Anteilsinhaber,  
  
die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft erlaubt sich, den Rechenschaftsbericht des  
Basis Portfolio 10 Jahre, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Rechnungsjahr vom 
1. Oktober 2017 bis  30. September 2018 vorzulegen.  
  
  

1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre  
  
    Ausschüttungsfonds Thesaurierungsfonds   
    AT0000708581  AT0000708730    
  Fondsver- Errechneter Ausschüttung Errechneter Zur Thesau- Auszah- Wertent- 
  mögen gesamt Wert je Aus- je Aus- Wert je rierung ver- lung gem. wicklung 
    schüttungs- schüttungs- Thesaurie- wendeter § 58 Abs. 2  (Performance) 
    anteil anteil rungsanteil Ertrag InvFG 2011  in % 1) 
30.09.2018 861.848,75 109,83 1,0341 145,36 6,7160 1,3685 2,16 

30.09.2017 1.063.392,25 108,49 1,0000 142,80 2,5828 0,5418 4,84 

30.09.2016 1.067.500,86 104,47 1,0000 136,67 2,2609 0,4709 6,09 

30.09.2015  1.101.605,06  99,82  1,4500  128,82  12,5000  0,0000  1,42  

30.09.2014 1.288.094,70 99,41 1,0000 127,07 6,4300 0,0400 8,65 

  
  
1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am  

Ausschüttungstag. 
  

2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens 
  
2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) 
  
Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:  
pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages 
      
 
  Ausschüttungsanteil 

AT0000708581  
Thesaurierungsanteil 

AT0000708730  
Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres 108,49  142,80  
Ausschüttung am 1.12.2017 (entspricht 0,0092 Anteilen) 

1)  1,0000    
Auszahlung (KESt) am 1.12.2017 (entspricht 0,0038 Anteilen) 

1)   0,5418  
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres 109,83  145,36  
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung 
erworbene Anteile 

110,84  145,91  

      
Nettoertrag pro Anteil 2,35  3,11  
      
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr 2,16 % 2,18 % 
  
  
1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil ( AT0000708581 ) am 1.12.2017 EUR 108,97; für einen 

Thesaurierungsanteil ( AT0000708730 ) am 1.12.2017 EUR 144,21  
  
Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen 
kann die Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes 
voneinander abweichen. 
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2.2. Fondsergebnis  in EUR  
 
a) Realisiertes Fondsergebnis       
        
Ordentliches Fondsergebnis       
        
Erträge (ohne Kursergebnis)       
Zinsenerträge   6.017,55    
Dividendenerträge   1.519,00    
Ordentliche Erträge ausländische Investmentfonds   1,85  7.538,40  
        
Aufwendungen        
Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft -13.633,23      
abzügl. Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds

2) 3.193,55  -10.439,68    
Sonstige Verwaltungsaufwendungen       
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -3.420,00      
Wertpapierdepotgebühren -98,86      
Spesen Zinsertrag -38,09      
Depotbankgebühr -276,46  -3.833,41  -14.273,09  
        
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)    -6.734,69  
        
Realisiertes Kursergebnis 

3) 4)       
Realisierte Gewinne   61.215,12    
Realisierte Verluste   -1.425,96    
        
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)   59.789,16  
        
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)   53.054,47  
        
        
b) Nicht realisiertes Kursergebnis 

3) 4)       
Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses     -32.848,40  
        
Ergebnis des Rechnungsjahres     20.206,07  
        
        
c) Ertragsausgleich       
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres   -5.119,39    
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge -4.639,51    
Ertragsausgleich     -9.758,90  
        
Fondsergebnis gesamt 

5)     10.447,17  
  
  
2) Rückvergütungen werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen weitergeleitet.  
3) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten 

Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr. 
4) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht 

realisierten Kursergebnisses): EUR 26.940,76.  
5) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 1.170,00.  
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2.3. Entwicklung des Fondsvermögens  in EUR  
  
Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres 

6)   1.063.392,25  
      
Ausschüttung / Auszahlung      
      
Ausschüttung am 1.12.2017 (für Ausschüttungsanteile AT0000708581 ) -864,00    
Auszahlung am 1.12.2017 (für Thesaurierungsanteile AT0000708730 ) -3.373,25    
    -4.237,25  
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen     
      
Ausgabe von Anteilen 32.366,75    
Rücknahme von Anteilen -249.879,07    
Ertragsausgleich 9.758,90    
    -207.753,42  
      
Fondsergebnis gesamt   10.447,17  
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)     

    
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 

7)   861.848,75  
  
  
6) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:    

909 Ausschüttungsanteile ( AT0000708581 )  und  6.756 Thesaurierungsanteile ( AT0000708730 )  
7) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:    

535 Ausschüttungsanteile ( AT0000708581 )  und  5.525 Thesaurierungsanteile ( AT0000708730 )  
  
  
Ausschüttung ( AT0000708581 ) 
  
Die Ausschüttung von EUR 1,0341 je Miteigentumsanteil gelangt ab 3. Dezember 2018 gegen 
Einziehung des Ertragsscheines Nr. 18 bei den depotführenden Kreditinstituten zur Auszahlung. 
  
Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von 
EUR 1,0341 (gerundet) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. 
  
  
Auszahlung ( AT0000708730 ) 
  
Die Auszahlung von EUR 1,3685 je Thesaurierungsanteil wird ab 3. Dezember 2018 gegen 
Einziehung des Ertragsscheines Nr. 18 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen.  
  
Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von 
EUR 1,3685 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine 
Befreiungsgründe vorliegen. 
  
  
Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils 
verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen bis zu 1,50 % per annum 
verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine 
Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.  
  
  
Die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft berücksichtigt den Code of Conduct der 
österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.  
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3. Finanzmärkte  
  
Der Berichtszeitraum war gekennzeichnet von prosperierenden Volkswirtschaften im Umfeld von 
weiterhin niedrigen Geld- und Kapitalmarktzinsen. Mit dem Festhalten am negativen Zinssatz für 
Bankeinlagen sowie den systematisierten Ankaufprogrammen von Anleihen hielt die Europäische 
Zentralbank auch weiterhin an ihrer aggressiven monetären Politik fest. Eine materielle Änderung wird 
erst für Spätsommer 2019 erwartet. Konträr dazu erhöhte die US-Notenbank in mehreren kleinen 
Schritten den Leitzinssatz auf die Bandbreite 2 % - 2,25 % und rückte damit der Normalisierung am 
Geldmarkt ein erhebliches Stück näher. Auch in den nächsten Quartalen erwarten Marktteilnehmer 
weitere Zinsschritte seitens der Federal Reserve. Die steigende Zinsdifferenz zwischen USD und EUR 
sorgte unterdessen für empfindlich höhere Währungssicherungskosten – eine materielle Dollarstärke 
aufgrund des Zinsdeltas blieb hingegen aus. 
 
Themen wie die anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus 
der Europäischen Union, die Währungsturbulenzen einiger Emerging Markets-Länder, ein spürbarer 
Rechtsruck der Parteilandschaften vieler Staaten sowie die teils verwirrenden Signale aus den USA im 
Zusammenhang mit dem Aufbau zusätzlicher Handelsbarrieren verlangten den Marktteilnehmern ein 
hohes Maß an psychologischer Resistenz ab. Während der Großteil der Berichtsperiode durch sehr 
niedrige Schwankungen an den Kapitalmärkten gekennzeichnet war, erhöhten sich diese seit 
Jahresbeginn 2018 merklich. Parallel dazu verzeichneten auch die Kapitalmarktrenditen leichte 
Anstiege. 
 
Während die Wertentwicklung an den asiatisch/pazifischen Börsen deutlich unter der der US-
Leitbörsen lag, verzeichneten europäische Aktien kaum ein Vorwärtskommen und traten auf der 
Stelle. Demgegenüber steht eine solide Entwicklung der Weltkonjunktur, die sich in steigenden 
Unternehmensgewinnen ausdrückt und der Aktienhausse eine fundamentale Basis verschafft. 
Zugleich unterbindet diese fundamentale Anpassung auch ein Ausufern der Marktbewertungen. 
 
Mit 5,40 % markierte die Arbeitslosigkeit in den OECD-Mitgliedsstaaten einen historischen Tiefststand. 
Die deflationären Ängste, die noch vor einigen Quartalen vorherrschten, sind unterdessen verflogen 
und die Konsumentenpreisentwicklung hat sich global an die angepeilten Zielniveaus der 
Notenbanken angenähert. Aufgrund der soliden Weltkonjunktur werden die internationalen 
Notenbanken die Politik der monetären Normalisierung auch im kommenden Geschäftsjahr fortsetzen. 
Angesichts dieses Aspektes kann davon ausgegangen werden, dass sich auch das Umfeld der 
Kapitalmärkte zusehends normalisiert und durchaus mit höheren bzw. üblicheren Marktschwankungen 
zu rechnen ist. 

 
 

4. Anlagepolitik  
  
Das Basis Portfolio 10 Jahre investiert in Fonds von acht namhaften Fondsgesellschaften. Diese sind: 
Fidelity Investments, JPMorgan Asset Management, Franklin Templeton Investments, Black Rock 
Investments, Henderson Global Investors, DWS Investments, Sarasin Bank & Cie und Security KAG. 
Die gemeldeten Fonds werden von der Security KAG zu einem optimalen Portfolio zusammengestellt 
unter der Berücksichtigung, dass für den empfohlenen Investitionszeitraum von 10 Jahren die 
Verlustwahrscheinlichkeit möglichst gering gehalten wird.  
 
Der Berichtszeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 war weiterhin von einem niedrigen 
Zinsumfeld gekennzeichnet, was sich auch in der Performance der Anleihenfonds widerspiegelt, 
einzig die Wandelanleihen konnten mit einem leichten Plus abschließen. 
 
Der positive Performancebeitrag kommt aus der Aktien Asset Allocation des Fonds, vor allem Global- 
und USA-lastige Fonds performten sehr gut. An der Grundausrichtung der Asset Allocation wurden im 
Berichtszeitraum keine Änderungen vorgenommen. Weiters gab es immer wieder Anpassungen, die 
aufgrund von Zu- und Abflüssen vorgenommen wurden. Die Performance des Basis Portfolios 10 
Jahre betrug im abgelaufenen Rechnungsjahr 2,16 %. 
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5. Zusammensetzung des Fondsvermögens  
  

WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 
      30.09.2018  ZUGÄNGE ABGÄNGE   IN EUR  AM FONDS- 
      STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM     VERMÖGEN 
  
Amtlicher Handel und organisierte Märkte  
Investmentfonds  
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer)  AT0000606967  EUR  4.200  0  600  15,5200  65.184,00  7,56  
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)  AT0000746938  EUR  5.100  0  1.600  11,7400  59.874,00  6,95  
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer) AT0000A03KC4  EUR  5.540  0  660  20,9700  116.173,80  13,48  
Apollo 34 (Ausschütter) AT0000A0XBJ1  EUR  7.000  0  800  10,5700  73.990,00  8,59  
BlackRock Gl.Fds. - Asian Dragon Fund (A2-Thes.)  LU0171269466  EUR  1.050  0  250  35,0600  36.813,00  4,27  
Deutsche Inv.I SICAV Convertibles LC  LU0179219752  EUR  335  0  65  171,2200  57.358,70  6,66  
Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund EUR (Auss.)  LU0157922724  EUR  1.350  0  600  64,1600  86.616,00  10,05  
Franklin Templeton - Temp.Growth (Euro) Fund A (Th.)  LU0114760746  EUR  4.000  0  1.500  18,0300  72.120,00  8,37  
Janus Hend.Horiz.Euro Corporate Bond A 

1) LU0451950314  EUR  380  0  140  154,7900  58.820,20  6,82  
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund EUR  LU0281482918  EUR  2.630  0  770  15,6300  41.106,90  4,77  
Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR)  AT0000837299  EUR  3.260  0  840  23,1000  75.306,00  8,74  
                     743.362,60  86,25  
BlackRock Gl.Fds. - Global SmallCap Fund A2 (Thes.)  LU0054578231  USD  660  0  310  106,7200  60.165,03  6,98  
Franklin Templeton - Fr.Gl.Sm.Mid Cap Growth A (Thes.)  LU0144644332  USD  1.740  0  300  34,3600  51.068,93  5,93  
                     111.233,96  12,91  
  
Summe Investmentfonds  EUR            

 
854.596,56  99,16  

  
  
Summe Wertpapiervermögen  EUR            

 
854.596,56  99,16  

  
Bankguthaben  
  
EUR-Guthaben Kontokorrent  
      EUR  8.354,00           8.354,00  0,97  
  
Summe der Bankguthaben  EUR            

 
8.354,00  0,97  

  
Sonstige Vermögensgegenstände  
  
Spesen Zinsertrag  
      EUR  -11,75           -11,75  0,00  
  
Verwaltungsgebühren  
      EUR  -1.061,34           -1.061,34  -0,12  
  
Depotgebühren  
      EUR  -7,20           -7,20  0,00  
  
Depotbankgebühren  
      EUR  -21,52           -21,52  0,00  
  
Summe sonstige Vermögensgegenstände  EUR            

 
-1.101,81  -0,13  

  
  
FONDSVERMÖGEN              EUR  861.848,75  100,00  
  
  
Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000708581          EUR  109,83    
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000708581          STK 535    
  
Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000708730          EUR  145,36    
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000708730          STK 5.525    
  
1)

 vormals: Henderson HF Euro Corporate Bond A 
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Umrechnungskurse/Devisenkurse 
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.09.2018 in EUR umgerechnet: 
  
Währung Einheiten Kurs     
US-Dollar  1 EUR = 1,17070  USD    

  
   
 Bewertungsgrundsätze 

 

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse 

durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen 

Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, 

Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. 

 Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: 

 a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt 

werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. 

 b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird 

oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder 

gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger 

Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden 

zurückgegriffen. 

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach 

 

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente 

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden 

Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. 

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.  
 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps 
 
Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).  
 
Wertpapierleihegeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen, Pensionsgeschäfte lt. Prospekt und Anlagestrategie nicht zulässig, 
deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt. 
 
Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen 
bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. 
  
  
Graz, am 27. November 2018  
  
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft  
  
  
Mag. Dieter Rom  MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  Stefan Winkler  
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6. Bestätigungsvermerk
*) 

 
  
Bericht zum Rechenschaftsbericht  
  
Prüfungsurteil  
  
Wir haben den Rechenschaftsbericht der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz, über den 
von ihr verwalteten  
  

Basis Portfolio 10 Jahre  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,  

  
bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2018, der Ertragsrechnung für das an 
diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B 
Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.  
  
Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2018 sowie 
der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 
2011.  
  
Grundlage für das Prüfungsurteil  
  
Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze 
erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen 
beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu dienen.  
  
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 
Rechenschaftsbericht  
  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und 
dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist.  
  
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.  
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts  
  
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist 
ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA 
erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses 
Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.  
  
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der 
gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung.  
  
Darüber hinaus gilt:  
  
— Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 

falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher 
als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  

  
— Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen 

Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.  

  
— Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende 
Angaben.  

  
— Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts 

einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild 
erreicht wird.  

  
— Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die 

geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.  
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Sonstige Informationen  
  
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen beinhalten alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die 
Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 
vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.  
  
Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir 
geben keine Art der Zusicherung darauf ab.  
  
In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese 
sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den 
sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung 
erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls 
wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen 
Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich 
nichts zu berichten.  
  
  
Wien, am 27. November 2018  
  
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.  
  
  
  
Mag. Andrea Stippl e.h.  Mag. Ernst Schönhuber e.h.  
Wirtschaftsprüferin  Wirtschaftsprüfer  
  
  
  
*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) 
Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der 
Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.  
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Steuerliche Behandlung des Basis Portfolio 10 Jahre  
  
  
AT0000708581  
  
Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1,0341 je 
Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. 
  
  
AT0000708730  
  
Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1,3685 je 
Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. 
  
  
Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich.  
  
  
Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die 
Detailangaben dazu sind unter www.securitykag.at abrufbar.  
  
  

http://www.securitykag.at/
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Basis Portfolio 10 Jahre 

(Fondsbestimmungen gemäß § 20 InvFG) 

 
Allgemeine Fondsbestimmungen 

 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 
Anteilsinhabern und der Security Kapitalanlage 
Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz (nachstehend 
"Kapitalanlagegesellschaft" genannt) für den von der 
Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Kapitalanlagefonds, 
die nur in Verbindung mit den für den jeweiligen 
Kapitalanlagefonds aufgestellten besonderen Fondsbe-
stimmungen gelten: 
 
§ 1 Grundlagen 
Die Kapitalanlagegesellschaft unterliegt den Vorschriften 
des österreichischen Investmentfondsgesetzes 1993 in der 
jeweils geltenden Fassung (nachstehend „InvFG“ 
genannt). 
 
§ 2 Miteigentumsanteile 
1. Das Miteigentum an den zum Kapitalanlagefonds 

gehörigen Vermögenswerten ist in gleiche 
Miteigentumsanteile zerlegt. Die Anzahl der 
Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt. 

2. Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine 
(Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert. Nach 
Maßgabe der besonderen Fondsbestimmungen 
können die Anteilscheine in mehreren 
Anteilscheingattungen ausgegeben werden. Die 
Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 
Depotgesetz in der jeweils geltenden Fassung) 
dargestellt. 

3. Jeder Erwerber eines Anteilscheines erwirbt in 
Höhe der darin verbrieften Miteigentumsanteile 
Miteigentum an sämtlichen Vermögenswerten des 
Kapitalanlagefonds. Jeder Erwerber eines Anteils an einer 
Sammelurkunde erwirbt in der Höhe seines Anteils an den 
in der Sammelurkunde verbrieften Miteigentumsanteilen 
Miteigentum an sämtlichen Vermögenswerten des 
Kapitalanlagefonds. 
4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf mit Zustimmung 

ihres Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen 
(splitten) und zusätzliche Anteilscheine an die 
Anteilsinhaber ausgeben oder die alten Anteilscheine 
in neue umtauschen, wenn sie zufolge der Höhe des 
errechneten Anteilswertes (§ 6) eine Teilung der 
Miteigentumsanteile als im Interesse der Miteigentümer 
gelegen erachtet. 

 
§ 3 Anteilscheine und Sammelurkunden 
1. Die Anteilscheine lauten auf Inhaber. 
2. Die Sammelurkunden tragen die handschriftlichen 

Unterschriften zweier Mitglieder des Vorstandes der 
Kapitalanlagegesellschaft sowie die des 
Spezialbevollmächtigten der Depotbank. 

 
§ 4 Verwaltung des Kapitalanlagefonds 
1. Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, über die 

Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds zu verfügen 
und die Rechte aus diesen Vermögenswerten auszu-
üben. Sie handelt hierbei im eigenen Namen für 
Rechnung der Anteilsinhaber. Sie hat die Interessen 
der Anteilsinhaber und die Integrität des Marktes zu 
wahren, die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters im Sinne des § 84 
Abs. 1 Aktiengesetz anzuwenden und die 
Bestimmungen des InvFG sowie die 
Fondsbestimmungen einzuhalten.  
Die Kapitalanlagegesellschaft kann sich bei der 
Verwaltung des Kapitalanlagefonds Dritter bedienen 
und diesen auch das Recht überlassen, im Namen der 
Kapitalanlagegesellschaft oder im eigenen Namen für 

Rechnung der Anteilsinhaber über die 
Vermögenswerte zu verfügen. 

2. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines 
Kapitalanlagefonds weder Gelddarlehen gewähren 
noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder 
einem Garantievertrag eingehen. 

3. Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds dürfen außer 
in den - laut den besonderen Fondsbestimmungen - 
vorgesehenen Fällen nicht verpfändet oder sonst 
belastet, zur Sicherung übereignet oder abgetreten 
werden. 

4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung 
eines Kapitalanlagefonds keine Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente oder andere Finanzanlagen gemäß 
§§ 20 und 21 InvFG verkaufen, die im Zeitpunkt des 
Geschäftsabschlusses nicht zum Fondsvermögen ge-
hören. 
 
§ 5 Depotbank 
Die im Sinne des § 23 InvFG bestellte Depotbank (§ 13) 
führt die Depots und Konten des Kapitalanlagefonds und 
übt alle übrigen ihr im InvFG sowie in den 
Fondsbestimmungen übertragenen Funktionen aus. 
 
§ 6 Ausgabe und Anteilswert 
1. Die Depotbank hat den Wert eines Anteils 

(Anteilswert) für jede Anteilscheingattung jedes Mal 
dann zu errechnen und den Ausgabepreis und 
Rücknahmepreis (§ 7) zu veröffentlichen, wenn eine 
Ausgabe oder eine Rücknahme der Anteile stattfindet, 
mindestens aber zweimal im Monat. Der Wert eines 
Anteils ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes 
des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse 
durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des 
Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen 
Kurswerte, der zu ihm gehörigen Wertpapiere und 
Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum 
Kapitalanlagefonds gehörenden Geldmarktinstrumente 
und Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, 
Forderungen und sonstigen Rechte, abzüglich 
Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Der 
Ermittlung der Kurswerte werden gemäß § 7 (1) InvFG 
die letztbekannten Börsekurse bzw. 
Preisfeststellungen zugrundegelegt. 

2. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert 
zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil zur Deckung 
der Ausgabekosten der Gesellschaft. Der sich 
ergebende Preis wird aufgerundet. Die Höhe dieses 
Aufschlages bzw. der Rundung ist in den besonderen 
Fondsbestimmungen (§ 25) angeführt. 

3. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden 
gemäß § 18 InvFG iVm. § 10 Abs. 3 KMG für jede 
Anteilscheingattung in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung mit Erscheinungsort im 
Inland oder in elektronischer Form auf der Internet-
Seite der emittierenden Kapitalanlagegesellschaft 
veröffentlicht. 

 
§ 7 Rücknahme 
1. Auf Verlangen eines Anteilsinhabers ist diesem sein 

Anteil an dem Kapitalanlagefonds zum jeweiligen 
Rücknahmepreis auszuzahlen, und zwar 
gegebenenfalls gegen Rückgabe des Anteilscheines, 
der noch nicht fälligen Erträgnisscheine und des 
Erneuerungsscheines. 

2. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Wert eines 
Anteils, abzüglich eines Abschlages und/oder einer 
Abrundung, soweit dies in den besonderen 
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Fondsbestimmungen (§ 25) angeführt ist. Die 
Auszahlung des Rücknahmepreises sowie die 
Errechnung und Veröffentlichung des 
Rücknahmepreises gemäß § 6 kann unter 
gleichzeitiger Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht 
vorübergehend unterbleiben und vom Verkauf von 
Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds sowie vom 
Eingang des Verwertungserlöses abhängig gemacht 
werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interessen 
der Anteilsinhaber erforderlich erscheinen lassen. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn der 
Kapitalanlagefonds 5 v.H. oder mehr seines 
Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, 
deren Bewertungskurse aufgrund der politischen oder 
wirtschaftlichen Situationen ganz offensichtlich und 
nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten 
entsprechen. 

 
§ 8 Rechnungslegung 
1. Innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des 

Rechnungsjahres des Kapitalanlagefonds veröffentlicht 
die Kapitalanlagegesellschaft einen gemäß § 12 InvFG 
erstellten Rechenschaftsbericht. 

2. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten 
sechs Monate des Rechnungsjahres eines 
Kapitalanlagefonds veröffentlicht die Kapitalanlagege-
sellschaft einen gemäß § 12 InvFG erstellten 
Halbjahresbericht. 

3. Der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht 
werden in der Kapitalanlagegesellschaft und in der 
Depotbank zur Einsicht aufgelegt. 

 
§ 9 Behebungszeit für Erträgnisanteile 
Der Anspruch der Anteilsinhaber auf Herausgabe der 
Erträgnisanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. 
Solche Erträgnisanteile sind nach Ablauf der Frist als 
Erträgnisse des Kapitalanlagefonds zu behandeln. 
 
§ 10 Veröffentlichung 
Auf alle die Anteilscheine betreffenden Veröffentlichungen 
- ausgenommen die Verlautbarung der gemäß § 6 
ermittelten Werte - findet § 10 Kapitalmarktgesetz An-
wendung.  
Die Veröffentlichung erfolgt entweder durch vollständigen 
Abdruck im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder indem 
Exemplare dieser Veröffentlichung in der 
Kapitalanlagegesellschaft und den Zahlstellen in aus-
reichender Zahl und kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden, und das Erscheinungsdatum und die Abholstellen 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht wurden. 
 
§ 11 Änderung der Fondsbestimmungen 
Die Kapitalanlagegesellschaft kann die 
Fondsbestimmungen mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
und mit Zustimmung der Depotbank ändern. Die Änderung 
bedarf ferner der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht. Die 
Änderung ist zu veröffentlichen. Sie tritt mit dem in der 
Veröffentlichung angegebenen Tag, frühestens aber drei 
Monate nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
§ 12 Kündigung und Abwicklung 
1. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Verwaltung des 

Kapitalanlagefonds nach Einholung der Bewilligung der 
Finanzmarktaufsicht unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten bzw., 
sofern das Fondsvermögen EUR 370.000,-- 
unterschreitet, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10) kündigen. 

2. Endet das Recht der Kapitalanlagegesellschaft zur 
Verwaltung des Kapitalanlagefonds, so wird die 
Verwaltung oder Abwicklung nach den diesbezüglichen 
Bestimmungen des InvFG erfolgen. 

 

§ 12a Zusammenlegung oder Übertragung von 
Fondsvermögen 
Die Kapitalanlagegesellschaft kann das Fondsvermögen 
des Kapitalanlagefonds unter Einhaltung von § 3 Abs. 2 
bzw. § 14 Abs. 4 InvFG mit Fondsvermögen anderer 
Kapitalanlagefonds zusammenlegen oder das 
Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds auf 
Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds übertragen 
bzw. Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds in das 
Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds übernehmen. 
 
 
Besondere Fondsbestimmungen 
 
für den Basis Portfolio 10 Jahre, Miteigentumsfonds 
gemäß § 20 InvFG (nachstehend „Kapitalanlagefonds“): 
 
Der Kapitalanlagefonds entspricht der Richtlinie 
85/611/EWG. 
 
§ 13 Depotbank 
Depotbank ist die Aviso Epsilon AG*, Wien. 
 
§ 14 Zahl- und Einreichstellen, Anteilscheine 
1. Zahl- und Einreichstelle für die Anteilscheine und 

Erträgnisscheine ist die Aviso Epsilon AG, Wien. 
2. Für den Kapitalanlagefonds werden Ausschüttungs- 

und Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug 
ausgegeben.  
Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden 
dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht 
ausgefolgt werden. 

3. Die Gutschrift der Ausschüttungen gemäß § 28 bzw. 
der Auszahlungen gemäß § 29 erfolgt durch das 
jeweils für den Anteilsinhaber depotführende 
Kreditinstitut. 

 
§ 15 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze 
1. Für den Kapitalanlagefonds dürfen nach Maßgabe der 

§§ 4, 20, und 21 InvFG und der §§ 16ff der 
Fondsbestimmungen alle Arten von Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten und anderen liquiden 
Finanzanlagen erworben werden, sofern dadurch dem 
Grundsatz der Risikostreuung Rechnung getragen 
wird und die berechtigten Interessen der 
Anteilsinhaber nicht verletzt werden. 

2. Für den Kapitalanlagefonds werden die verschiedenen 
Vermögenswerte nach folgenden 
Veranlagungsgrundsätzen ausgewählt: 
- Anteile an Kapitalanlagefonds. Der 

Kapitalanlagefonds kann bis zu 100 v.H. des 
Fondsvermögens Anteile an anderen 
Kapitalanlagefonds erwerben, wobei ein Anteil von 
rund 50 v.H. des Fondsvermögens an Aktienfonds 
angestrebt wird. 

- Wertpapiere: Für den Kapitalanlagefonds können 
bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens andere 
Wertpapiere, im Besonderen auch Indexzertifikate, 
erworben werden. 

- Geldmarktinstrumente: Für den 
Kapitalanlagefonds können auch 
Geldmarktinstrumente zur kurzfristigen 
Liquiditätshaltung erworben werden. 

- Sichteinlagen: Der Kapitalanlagefonds kann auch 
Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer 
Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese 
spielen im Rahmen der Veranlagung eine 
untergeordnete Rolle.  

- Derivative Instrumente: Derivative Instrumente 
können grundsätzlich im Rahmen der Veranlagung 
zur Ertragssteigerung verwendet werden, spielen 
jedoch im Rahmen der Veranlagung eine 
untergeordnete Rolle. Das Gesamtrisiko der 
derivativen Positionen ist im Sinne der §§ 19 und 

                                                      
*
 ab 28.9.2018 Änderung des Namens in 

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG 
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19a der besonderen Fondsbestimmungen 
beschränkt. 

3. Werden für den Kapitalanlagefonds Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente erworben, in die ein Derivativ 
eingebettet ist, so hat dies die 
Kapitalanlagegesellschaft hinsichtlich der Einhaltung 
der §§ 19 und 19a zu berücksichtigen. Anlagen eines 
Kapitalanlagefonds in indexbasierten Derivaten 
werden bei den Anlagegrenzen des § 20 Abs. 3 Z 5, 6, 
7 und 8d InvFG nicht berücksichtigt. 

4. nicht anwendbar 
5. nicht anwendbar 
 
§ 16 Börsen und organisierte Märkte 
1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen 

erworben werden, wenn sie 
-  an einem geregelten Markt gemäß § 2 Z 37 BWG 

notiert oder gehandelt werden oder 
-  an einem anderen anerkannten, geregelten für das 

Publikum offenen und ordnungsgemäß 
funktionierenden Wertpapiermarkt eines 
Mitgliedstaates gehandelt werden oder 

-  an einer im Anhang angeführten Börse eines 
Drittstaates amtlich notieren oder  

- an einem im Anhang angeführten anderen 
anerkannten, geregelten, für das Publikum offenen 
und ordnungsgemäß funktionierenden 
Wertpapiermarkt eines Drittstaates gehandelt werden, 
oder 

- die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, 
dass die Zulassung zur amtlichen Notierung oder zum 
Handel an einer der vorgenannten Börsen oder zum 
Handel an einem der vorgenannten anderen Märkte 
beantragt wird und die Zulassung spätestens binnen 
eines Jahres ab Beginn der Ausgabe der Wertpapiere 
erfolgt. 

2. Nicht auf einem geregelten Markt gehandelte 
Geldmarktinstrumente, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren 
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, können 
für den Kapitalanlagefonds erworben werden, sofern 
die Emission oder der Emittent selbst den Vorschriften 
über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt 
und entweder 

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder 
lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaates, der Europäischen Zentralbank, der 
Europäischen Union oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser 
ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation, 
oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der mindestens ein 
Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden, oder 

-  von Unternehmen begeben werden, dessen 
Wertpapiere an den unter Ziffer 1 - ausgenommen 
Neuemissionen - bezeichneten geregelten Märkten 
gehandelt werden, oder 

- von einem Institut begeben oder garantiert 
werden, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht 
festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder 
von einem Institut begeben oder garantiert werden, 
welches Aufsichtsbestimmungen unterliegt und diese 
einhält, die nach Auffassung der Finanzmarktaufsicht 
mindestens so streng sind wie die des 
Gemeinschaftsrechts, oder 

- von anderen Emittenten begeben werden, die 
einer Kategorie angehören, die von der 
Finanzmarktaufsicht zugelassen wurde, sofern für 
Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den 

Anlegerschutz gelten, die gleichwertig sind, und sofern 
es sich bei dem Emittenten entweder um ein 
Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 
EUR 10 Mio. handelt, das seinen Jahresabschluss 
nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660/EWG 
erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger 
handelt, der innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser 
Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger 
handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von 
Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank 
eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

3. Insgesamt dürfen bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens 
in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht 
die Voraussetzungen der Z 1 und 2 erfüllen, angelegt 
werden. 

 
§ 17 Anteile an Kapitalanlagefonds 
1. Anteile an Kapitalanlagefonds (=Kapitalanlagefonds 

und Investmentgesellschaften offenen Typs), welche 
die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen 
(OGAW), dürfen erworben werden, sofern diese 
ihrerseits zu nicht mehr als 10 vH des 
Fondsvermögens in Anteile anderer 
Kapitalanlagefonds investieren. 

2. Anteile an Kapitalanlagefonds, welche die 
Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG nicht 
erfüllen (OGA) und deren ausschließlicher Zweck es 
ist, 

- beim Publikum beschaffte Gelder für gemeinsame 
Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in 
Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen zu 
investieren, und 

- deren Anteile auf Verlangen der Anteilsinhaber 
unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des Vermögens 
der Kapitalanlagefonds zurückgenommen oder 
ausbezahlt werden, 

dürfen insgesamt bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens 
erworben werden, sofern  

a) diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 v.H. des 
Fondsvermögens in Anteile anderer 
Kapitalanlagefonds investieren und 

b) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die 
sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach 
Auffassung der Finanzmarktaufsicht derjenigen nach 
dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist und 
ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden besteht, und 

c) das Schutzniveau der Anteilsinhaber dem 
Schutzniveau der Anteilsinhaber von 
Kapitalanlagefonds, die die Bestimmungen der 
Richtlinie 85/611/EWG erfüllen (OGAW), gleichwertig 
ist und insbesondere die Vorschriften für eine 
getrennte Verwahrung des Sondervermögens, die 
Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 
Leerverkäufe von Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der 
Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, und 

d) die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- 
und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil 
über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die 
Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu 
bilden. 

3. Für den Kapitalanlagefonds dürfen auch Anteile an 
Kapitalanlagefonds erworben werden, die unmittelbar 
oder mittelbar von derselben Kapitalanlagegesellschaft 
oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der 
die Kapitalanlagegesellschaft durch eine gemeinsame 
Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche 
direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

4. Anteile an ein und demselben Kapitalanlagefonds 
dürfen bis zu 20 vH des Fondsvermögens erworben 
werden. 
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§ 18 Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 
Für den Kapitalanlagefonds dürfen Bankguthaben in Form 
von Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer 
Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Es 
ist kein Mindestbankguthaben zu halten und das 
Bankguthaben ist der Höhe nach nicht begrenzt. 
 
§ 19 Derivate  
1. Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete 

Finanzinstrumente (Derivate), einschließlich 
gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente 
erworben werden, die an einem der in § 16 genannten 
geregelten Märkten gehandelt werden, wenn es sich 
bei den Basiswerten um Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente und andere liquide 
Finanzanlagen im Sinne des § 15, oder um 
Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder 
Währungen handelt, in die der Kapitalanlagefonds 
gemäß seinen Veranlagungsgrundsätzen (§ 15) 
investieren darf. 

2. Das mit den Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf 
den Gesamtnettowert des Fondsvermögens nicht 
überschreiten. Bei der Berechnung des Risikos 
werden der Marktwert der Basiswerte, das 
Ausfallsrisiko, künftige Marktfluktuationen und die 
Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. 

3. Der Kapitalanlagefonds darf als Teil seiner 
Anlagestrategie Derivate innerhalb der in § 20 Abs. 3 Z 
5, 6, 7, 8a und 8d InvFG festgelegten Grenzen 
erwerben, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte 
diese Anlagegrenzen nicht überschreitet. 

 
§ 19a OTC-Derivate 
1. Für den Kapitalanlagefonds können abgeleitete 

Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt 
werden (OTC-Derivate), erworben werden, sofern  

a) es sich bei den Basiswerten um solche gemäß § 19 Z 
1 handelt, 

b) die Gegenparteien einer Aufsicht unterliegende 
Institute der Kategorien sind, die von der 
Finanzmarktaufsicht zugelassen wurden, 

c) die OTC-Derivate einer zuverlässigen und 
überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen 
und jederzeit auf Initiative des Kapitalanlagefonds zum 
angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder 
durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können, 

d) diese innerhalb der in § 20 Abs.3 Z 5, 6, 7, 8a und 8d 
InvFG festgelegten Grenzen veranlagt werden und  
das Gesamtrisiko der Basiswerte diese Anlagegrenzen 
nicht überschreitet. 

2. Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines 
Kapitalanlagefonds mit OTC-Derivaten darf folgende 
Sätze nicht überschreiten: 

a) wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut ist, 10 v.H. des 
Fondsvermögens, 

b) ansonsten 5 v.H. des Fondsvermögens. 
 
§ 19b Value at Risk 
nicht anwendbar 
 
§ 20 Kreditaufnahme 
Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des 
Kapitalanlagefonds kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen. 
 
§ 21 Pensionsgeschäfte 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, für Rechnung 
des Kapitalanlagefonds innerhalb der 
Veranlagungsgrenzen des InvFG Vermögensgegenstände 
mit der Verpflichtung des Verkäufers, diese 
Vermögensgegenstände zu einem im vorhinein 
bestimmten Zeitpunkt und zu einem im vorhinein be-
stimmten Preis zurückzunehmen, für das Fondsvermögen 
zu kaufen. 
 

§ 22 Zinsswaps 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der 
Veranlagungsgrenzen des InvFG berechtigt, variable 
Zinsansprüche in festverzinsliche Zinsansprüche oder 
festverzinsliche Zinsansprüche in variable Zinsansprüche 
zu tauschen, soweit den zu leistenden Zinszahlungen 
gleichartige Zinsansprüche aus Vermögensgegenständen 
des Fondsvermögens gegenüberstehen. 
 
§ 23 Devisenswaps 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der 
Veranlagungsgrenzen des InvFG berechtigt, 
Vermögensgegenstände des Fondsvermögens gegen 
Vermögensgegenstände, die auf eine andere Währung 
lauten, zu tauschen. 
 
§ 24 Wertpapierleihe 
nicht anwendbar 
 
§ 25 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme 
Die Berechnung des Anteilswertes gemäß § 6 erfolgt in 
EUR. 
Der Ausgabezuschlag zur Deckung der Ausgabekosten 
der Gesellschaft beträgt bis zu 5,25 v.H.. Für die 
Ermittlung des Ausgabepreises wird der sich ergebende 
Betrag auf den nächsten Cent aufgerundet. Der 
Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert 
abgerundet auf den nächsten Cent. 
 
Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, 
die Kapitalanlagegesellschaft behält sich jedoch vor, die 
Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder 
vollständig einzustellen. 
 
§ 26 Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr des Kapitalanlagefonds ist die Zeit 
vom 1.10. bis zum 30.9. des nächsten Kalenderjahres. 

 
§ 27 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen 
Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für ihre 
Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer 
Höhe von 1,5 v.H. des Fondsvermögens, die auf Grund 
der Monatsendwerte errechnet wird.  
 
Die Kapitalanlagegesellschaft hat weiters Anspruch auf 
Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen 
Aufwendungen wie insbesondere Kosten für 
Pflichtveröffentlichungen, Depot(bank)gebühren, Prüfungs-
, Beratungs- und Abschlusskosten.  
 
§ 28 Verwendung der Erträgnisse bei Ausschüttungs-
anteilscheinen 
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten 
Erträgnisse sind nach Deckung der Kosten, soweit es sich 
um Zinsen und Dividenden handelt, zur Gänze, soweit es 
sich um Gewinne aus der Veräußerung von 
Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds einschließlich 
von Bezugsrechten handelt, nach dem Ermessen der 
Kapitalanlagegesellschaft an die Inhaber von 
Ausschüttungsanteilscheinen ab dem 1.12. des folgenden 
Rechnungsjahres gegebenenfalls gegen Einziehung eines 
Erträgnisscheines auszuschütten, der Rest wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
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§ 29 Verwendung der Erträgnisse bei 
Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Abzug 
(Thesaurierer) 
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten 
Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht 
ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 
dem 1.12. ein gemäß § 13 3. Satz InvFG ermittelter Betrag 
auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf 

den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines 
entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden 
ist. 
 
§ 30 Abwicklung 
Vom Nettoabwicklungserlös erhält die Depotbank eine 
Vergütung von bis zu 0,5 v.H.des Fondsvermögens. 

 

 
ANHANG 
 
Anhang zu § 16  
 
Liste der Börsen mit Amtlichem Handel und von organisierten Märkten 
 

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR 

Nach Artikel 16 der Richtlinie 93/22/EWG (Wertpapierdienstleistungsrichtlinie) muss jeder Mitgliedstaat ein aktuelles 
Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 
zu übermitteln. 

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte 
zu veröffentlichen.  

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte 
“größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen. 

 

Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter 

http://www.fma.gv.at/cms/site//attachments/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/listegeregmaerkte.pdf 

im „Verzeichnis der Geregelten Märkte (pdf)“. 
 

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 

2.1 Bosnien Herzegovina: Sarajevo 

2.2 Republik Srpska, BiH
1
: Banja Luka 

2.3 Kroatien:   Zagreb, Varaždin 

2.4 Schweiz:   SWX Swiss-Exchange 

2.5 Serbien und Montenegro: Belgrad 

2.6 Türkei:   Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 

2.7 Russland:  Moskau (RTS Stock Exchange) 

 

3. Börsen in außereuropäischen Ländern 

3.1 Australien:  Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 

3.2 Argentinien:  Buenos Aires 

3.3 Brasilien:   Rio de Janeiro, Sao Paulo 

3.4 Chile:   Santiago 

3.5 China:   Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 

3.6 Hongkong:  Hongkong Stock Exchange 

3.7 Indien:   Bombay 

                                                      
1
 „BiH“ ist die offizielle Abkürzung von „Bosnia i Herzegovina“. 
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3.8 Indonesien:  Jakarta 

3.9. Israel:   Tel Aviv 

3.10 Japan:   Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 

3.11 Kanada:   Toronto, Vancouver, Montreal 

3.12 Korea:   Seoul 

3.13 Malaysia:   Kuala Lumpur 

3.14 Mexiko:   Mexiko City 

3.15 Neuseeland:  Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 

3.16 Philippinen:  Manila 

3.17 Singapur:   Singapur Stock Exchange 

3.18 Südafrika:  Johannesburg 

3.19 Taiwan:   Taipei 

3.20 Thailand:   Bangkok 

3.21 USA:   New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock  

Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock 

Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati 

3.22 Venezuela:  Caracas 

 

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 

4.1 Japan:   Over the Counter Market 

4.2 Kanada:   Over the Counter Market 

4.3 Korea:   Over the Counter Market 

4.4 Schweiz:   SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market  

der Mitglieder der International Securities Market Association (ISMA), Zürich 

4.5 USA:   Over the Counter Market im NASDAQ-System, Over the Counter  

Market (markets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity Market, 

Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public 

Direct Participation Programs), Over-the- Counter Market for Agency Mortgage-Backed 

Securities 

 

5. Börsen mit Futures und Options Märkten 

5.1 Argentinien:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

5.2 Australien:  Australian Options Market, Sydney Futures Exchange Limited 

5.3 Brasilien:   Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de  

Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 

5.4 Kanada:   Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 

5.5 Hongkong:  Hong Kong Futures Exchange Ltd. 

5.6 Japan:   Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures  

Exchange, Tokyo Stock Exchange 

5.7 Korea:   Korea Futures Exchange 

5.8 Mexiko:   Mercado Mexicano de Derivados 

5.9 Neuseeland:  New Zealand Futures & Options Exchange 

5.10 Philippinen:  Manila International Futures Exchange 

5.11 Singapur:   Singapore International Monetary Exchange 

5.12 Slowakei   RM-System Slovakia  



Basis Portfolio 10 Jahre Seite 21 

 

5.13 Südafrika:  Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures  

Exchange (SAFEX) 

5.14 Schweiz:   EUREX 

5.15 Türkei:   TurkDEX 

5.16 USA:   American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange,  

    Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, 

FINEX, Mid America Commodity Exchange, New York Futures 

Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange,  

New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) 

 

 


